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(54) Vorrichtung zum Anbringen von Etiketten

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum An-
bringen von Etiketten (8) an Konsumprodukten (6) mit
einer Fördereinrichtung (2) und mit mindestens einem
Produktträger (4), in den mindestens ein Konsumprodukt
(6) einlegbar ist, und der mittels der Fördereinrichtung
(2) transportierbar ist. Erfindungsgemäß ist vorgesehen,
dass der Produktträger zwei Fenster (12, 14) aufweist,

über die eine Vorderseite und eine Rückseite des einge-
legten Konsumprodukts (6) frei zugänglich sind, und
dass an der Fördereinrichtung (2) ein erster Etiketten-
spender (18) zum Anbringen von Etiketten (8) auf der
Vorderseite und ein zweiter Etikettenspender (22) zum
Anbringen von Etiketten (8) auf der Rückseite angeord-
net ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum An-
bringen von Etiketten an Konsumprodukten gemäß
Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Verfahren zum An-
bringen von Etiketten gemäß Oberbegriff des Anspruchs
15.
[0002] Es ist bekannt, Konsumprodukte wie beispiels-
weise Spraydosen oder Zahnpastatuben in der Abfüllan-
lage in einem Produktionsschritt zusammen mit dem Ab-
füllen zu Etikettieren. Dabei werden die Spraydosen oder
Tuben aufrechtstehend, gegebenenfalls auf Dorne auf-
gesteckt, transportiert und unmittelbar vor oder unmittel-
bar nach dem Befüllen mit Klebeetiketten versehen.
Durch die bekannten Verfahren und Vorrichtungen ist es
möglich, die Produkte während des Produktionsprozes-
ses einfach und rationell zu Etikettieren. Ein nachträgli-
ches Etikettieren der Produkte, beispielsweise im Zuge
einer Umverpackung oder wenn Produkte aus derselben
Produktionslinie unter verschiedenen Markennamen
verkauft und daher mit verschiedenen Etiketten verse-
hen werden sollen, ist jedoch nicht möglich. Dies erfolgt
dann manuell, was einen hohen Arbeitsaufwand erfor-
dert.
[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Anbringen von Etiketten
der eingangs genannten Art derart weiterzuentwickeln,
dass das Anbringen der Etiketten mit geringerem Arbeits-
aufwand unabhängig von einem Abfüll- oder Produkti-
onsprozess erfolgen kann. Dabei sollen die Etiketten in
einem Arbeitsgang sowohl auf einer Vorder- als auch auf
einer Rückseite der Konsumprodukte angebracht wer-
den können.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 15 ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche.
[0005] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
Produkte nach dem Produktions- bzw. Abfüllprozess au-
tomatisch beidseitig etikettieren zu können. Dadurch
wird die Etikettierung unabhängig vom Produktions- oder
Abfüllprozess durchgeführt, was eine Nachetikettierung
der Produkte ermöglicht. Die erfindungsgemäße Vorrich-
tung und das erfindungsgemäße Verfahren haben den
weiteren Vorteil, dass die Produkte nach dem Abfüll- oder
Produktionsprozess vor dem Etikettieren gereinigt wer-
den können, um eine bessere Haftung der Etiketten zu
gewährleisten. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft,
wenn bei einem Abfüllprozess die Außenseite eines zu
etikettierenden Behälters durch Füllgut verunreinigt wird.
[0006] Die Fördereinrichtung weist zweckmäßig ein
Förderband oder eine Förderkette auf, auf das bzw. auf
die der Produktträger zum Transport auflegbar ist. Dabei
wird bevorzugt, dass eines der Fenster beim Transport
nach oben und das andere Fenster nach unten gerichtet
ist. Bei einer solchen Anordnung ist der erste Etiketten-
spender vorteilhafterweise über der Fördereinrichtung

und der zweite Etikettenspender unter der Fördereinrich-
tung angeordnet. Um ein Aufbringen der Etiketten auf
der Rückseite des Konsumprodukts zu ermögliche, weist
in diesem Fall die Fördereinrichtung im Bereich über dem
zweiten Etikettenspender zwei im Abstand parallel zu-
einander verlaufende, den Zugriff auf die Rückseite des
Konsumprodukts freigebende Transportbänder auf.
Zweckmäßig weisen die Transportbänder jeweils eine
vertikal angeordnete Förderfläche auf, wobei der Pro-
duktträger durch die Förderflächen mittels Reibschluss
transportierbar ist.
[0007] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass in den Produktträger mehrere Konsum-
produkte einlegbar und in einem vorgegebenen Abstand
zueinander transportierbar sind. Dies können gleicharti-
ge, aber auch verschiedenartige Konsumprodukte sein.
Zweckmäßig sind die gemeinsam in den Produktträger
eingelegten Konsumprodukte durch gemeinsame Etiket-
ten miteinander verbindbar. Auf diese Weise können
durch Verbinden mehrerer Produkte mittels der Etiketten
Mehrfachpackungen hergestellt werden. Mehrfachpak-
kungen wie Doppelpackungen oder auch Sets beste-
hend beispielsweise aus Zahnpastatube und Zahnbürste
oder Rasierapparat und Rasiergelspender werden oft
aus Marketinggründen nur über einen begrenzten Zeit-
raum angeboten. Es ist daher besonders vorteilhaft,
wenn standardmäßig hergestellte und gegebenenfalls
etikettierte Einzelprodukte mittels eines automatisierten
Verfahrens einfach durch Anbringen von Etiketten zu
Mehrfachpackungen verbunden und gleichzeitig als sol-
che gekennzeichnet werden können. Bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren bzw. der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ist lediglich die Verwendung von auf die Ein-
zelprodukte zugeschnittenen Produktträgern erforder-
lich. Es ist somit völlig ausreichend, für unterschiedliche
Mehrfachpackungen unterschiedliche Produktträger an
der Etikettiervorrichtung bereit zu halten. Ein Austausch
der Etikettenspender oder anderer komplizierter Bauteile
ist nicht erforderlich. Dabei wird bevorzugt, dass die Pro-
duktträger Aufnahmekonturen aufweisen, die den Au-
ßenkonturen der einzulegenden Konsumprodukte ent-
sprechen. Zweckmäßig weisen die Etiketten eine Klebe-
schicht auf. Solche selbstklebenden Etiketten sind be-
sonders einfach an den Produkten anbringbar.
[0008] Es ist möglich, die Produktträger mit den Pro-
dukten zu befüllen und anschließend auf die Förderein-
richtung zu legen. Es wird jedoch bevorzugt, dass die
erfindungsgemäße Vorrichtung eine Beschickungsstati-
on aufweist, und dass der oder die Produktträger auf der
Fördereinrichtung verbleiben und dort mit den Konsum-
produkten beschickt werden. Zweckmäßig ist dann auch
eine Entnahmestation zum Entnehmen der etikettierten
Konsumprodukte aus dem Produktträger vorgesehen.
Es wird besonders bevorzugt, dass die Vorrichtung meh-
rere, durch die Fördereinrichtung hintereinander trans-
portierbare Produktträger aufweist. Zweckmäßig bildet
die Fördereinrichtung einen Förderkreislauf, in dem die
Produktträger von der Beschickungsstation zu den Eti-
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kettenspendern, von diesen zur Entnahmestation und
von dieser wieder zur Beschickungsstation transportiert
werden.
[0009] Der Transport des Produktträgers oder der Pro-
duktträger kann kontinuierlich mit konstanter Geschwin-
digkeit erfolgen. In diesem Fall werden die Etiketten wäh-
rend des Transports an den Produkten angebracht. Es
ist jedoch auch möglich, die Produktträger zum Anbrin-
gen der Etiketten an den Etikettenspendern bis zum Still-
stand abzubremsen. Jeder der Produktträger wird dann
schrittweise transportiert.
[0010] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer erfindungs-
gemäßen Etikettiervorrichtung;

Fig. 2 eine Seitenansicht der Etikettiervorrichtung ge-
mäß Fig. 1;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Produktträ-
gers.

[0011] Eine erfindungsgemäße Etikettiervorrichtung 1
(Fig. 1 und 2) weist eine Fördereinrichtung 2 auf, auf die
mehrere Produktträger 4 aufgelegt sind. Die Produktträ-
ger 4 sind durch die Fördereinrichtung 2 in einem ge-
schlossenen Förderkreislauf transportierbar. Die Pro-
duktträger 4 (Fig. 3) dienen der Aufnahme und Halterung
von Konsumprodukten, im dargestellten Ausführungs-
beispiel von Zahnpastatuben 6, die mit Etiketten 8 zu
versehen sind. Zu diesem Zweck weisen die Produktträ-
ger 4 Aufnahmekonturen 10 auf, in die jeweils zwei Zahn-
pastatuben 6 einlegbar und in einem vorgegebenen Ab-
stand zueinander fixierbar sind. Der Produktträger 4
weist an seiner Oberseite ein erstes Fenster 12 auf, über
das die Vorderseiten der Zahnpastatuben 6 frei zugäng-
lich sind. An seiner unteren Seite, mit der er auf der För-
dereinrichtung 2 aufliegt, weist der Produktträger 4 ein
zweites Fenster 14 auf, über das die Rückseiten der
Zahnpastatuben 6 frei zugänglich sind.
[0012] Die Fördereinrichtung 2 weist ein Förderband
16 auf, auf das die Produktträger 4 mit ihrer Unterseite
aufgelegt sind. Mittels des Förderbands 16 werden die
Produktträger mit den in sie eingelegten Zahnpastatuben
6 zu einem ersten Etikettenspender 18 transportiert. Die-
ser ist über dem Förderband 16 angeordnet und dient
dazu. Klebeetiketten von einem Endlosband 20 auf die
Vorderseiten der Zahnpastatuben 6 aufzubringen. Dabei
werden beide Zahnpastatuben 6 durch ein Klebeetikett
an ihrer Vorderseite zu einer Doppelpackung verbunden.
Nach dem Aufbringen des Etiketts 8 werden die Produkt-
träger 4 mit den an ihren Vorderseiten miteinander ver-
bundenen Zahnpastatuben 6 bis zu einem zweiten Eti-
kettenspender 22 transportiert, der unter der Förderein-
richtung 2 angeordnet ist und dem Aufbringen von Kle-
beetiketten 8 von einem weiteren Endlosband 20 auf die

Rückseiten der Zahnpastatuben 6 dient. Auf diese Weise
werden die Zahnpastatuben 6 durch ein weiteres Etikett
8 auch an ihrer Rückseite miteinander verbunden. Zu
diesem Zweck ist das Förderband 16 oberhalb des zwei-
ten Etikettenspenders 22 unterbrochen. Der Transport
der Produktträger 4 erfolgt an dieser Stelle durch zwei
im Abstand parallel zueinander verlaufende Transport-
bänder 24, die mit vertikal angeordneten Förderflächen
26 an den Seitenflächen der Produktträger 4 angreifen
und diese mittels eines Reibschlusses über zwei parallel
zueinander verlaufende Schienen 28 gleitend hinwegbe-
wegen. Die Schienen 28 sind im Abstand zueinander an-
geordnet und ermöglichen einen freien Zugriff auf das
zweite Fenster 14 und somit die Rückseiten der Zahn-
pastatuben 6.
[0013] Alternativ zum gezeigten Ausführungsbeispiel
können die Transportbänder 24 auch so angeordnet
sein, dass ihre Förderflächen 26 nach oben zeigen und
die Unterseite der Produktträger 4 auf den Förderflächen
26 aufliegt. So wie im gezeigten Ausführungsbeispiel die
Schienen 28, müssen dann die Transportbänder 24 im
Abstand zueinander angeordnet sein, um freien Zugriff
auf das zweite Fenster 14 zu ermöglichen.
[0014] Im gezeigten Ausführungsbeispiel laufen die
Produktträger 4 in einem geschlossenen Förderkreislauf
um. Die Zahnpastatuben 6 werden von Hand in leere
Produktträger 4 eingelegt und zum ersten Etikettenspen-
der 18, anschließend zum zweiten Etikettenspender 22
transportiert. Nach Anbringen der Etiketten 8 werden die
nun zur Doppelpackung verbundenen Zahnpastatuben
6 aus den Produktträgern 4 von Hand entnommen.
[0015] Es ist jedoch auch möglich, abweichend vom
gezeigten Ausführungsbeispiel, die Beschickung der
Produktträger 4 mit Zahnpastatuben 6 und/oder die Ent-
nahme der etikettierten Zahnpastatuben 6 aus den Pro-
duktträgern 4 maschinell vorzunehmen.
[0016] Die Etikettiervorrichtung 1 kann in unmittelbarer
Nachbarschaft einer Befüllvorrichtung für die Zahnpasta-
tuben aufgestellt sein. Zum Etikettieren der befüllten
Zahnpastatuben 6 ist lediglich ein Umsetzen von der Be-
füllstation zur Fördereinrichtung 2 erforderlich. Die Eti-
kettiervorrichtung 1 kann jedoch auch an einem anderen
Ort, gegebenenfalls. weit von der Befüllstation- entfernt
aufgestellt sein.
[0017] Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Anbringen
von Etiketten 8 an Konsumprodukten 6 mit einer Förder-
einrichtung 2 und mit mindestens einem Produktträger
4, in den mindestens ein Konsumprodukt 6 einlegbar ist,
und der mittels der Fördereinrichtung 2 transportierbar
ist. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der Produkt-
träger zwei Fenster 12, 14 aufweist, über die eine Vor-
derseite und eine Rückseite des eingelegten Konsum-
produkts 6 frei zugänglich sind, und dass.an der Förder-
einrichtung 2 ein erster Etikettenspender 18 zum Anbrin-
gen von Etiketten 8 auf der Vorderseite und ein zweiter
Etikettenspender 22 zum Anbringen von Etiketten 8 auf
der Rückseite angeordnet ist.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Anbringen von Etiketten (8) an Kon-
sumprodukten (6) mit einer Fördereinrichtung (2)
und mit mindestens einem Produktträger (4), in den
mindestens ein Konsumprodukt (6) einlegbar ist,
und der mittels der Fördereinrichtung (2) transpor-
tierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Pro-
duktträger (4) zwei Fenster (12, 14) aufweist, über
die eine Vorderseite und eine Rückseite des einge-
legten Konsumprodukts (6) frei zugänglich sind, und
dass an der Fördereinrichtung (2) ein erster Etiket-
tenspender (18) zum Anbringen von Etiketten (8) auf
der Vorderseite und ein zweiter Etikettenspender
(22) zum Anbringen von Etiketten (8) auf der Rück-
seite angeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fördereinrichtung (2) ein För-
derband (16) oder eine Förderkette aufweist, auf das
bzw. auf die der Produktträger (4) zum Transport
auflegbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eines der Fenster (12) beim Trans-
port nach oben und das andere Fenster (14) nach
unten gerichtet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Etikettenspender (18) über
der Fördereinrichtung (2) und der zweite Etiketten-
spender (22) unter der Fördereinrichtung (2) ange-
ordnet ist, und dass die Fördereinrichtung (2) im Be-
reich über dem zweiten Etikettenspender (22) zwei
im Abstand parallel zueinander verlaufende, den Zu-
griff auf die Rückseite des Konsumprodukts (6) frei-
gebende Transportbänder (24) aufweist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transportbänder (24) jeweils ei-
ne vertikal angeordnete Förderfläche (26) aufwei-
sen, und dass der Produktträger (4) durch die För-
derfläche (26) mittels Reibschluss transportierbar
ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in den
Produktträger (4) mehrere Konsumprodukte (6) ein-
legbar und in einem vorgegebenen Abstand zuein-
ander transportierbar sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den Produktträger (4) verschie-
denartige Konsumprodukte (6) gemeinsam einleg-
bar sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die in den Produktträger (4)

eingelegten Konsumprodukte (6) durch gemeinsa-
me Etiketten (8) miteinander verbindbar sind.

9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Eti-
ketten (8) eine Klebeschicht aufweisen.

10. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Pro-
duktträger (4) Aufnahmekonturen (10) aufweist, die
den Außenkonturen der Konsumprodukte (6) ent-
sprechen.

11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Beschik-
kungsstation zum Beschicken des Produktträgers
(4) mit Konsumprodukten (6).

12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Entnahme-
station zum Entnehmen der Konsumprodukte (6)
aus dem Produktträger (4).

13. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch mehrere, durch
die Fördereinrichtung (2) hintereinander transpor-
tierbare Produktträger (4).

14. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die För-
dereinrichtung (2) einen Förderkreislauf bildet.

15. Verfahren zum Anbringen von Etiketten (8) an in min-
destens einen Produktträger (4) eingelegten Kon-
sumprodukten (6), wobei der Produktträger (4) mit-
tels einer Fördereinrichtung (2) transportiert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines er-
sten Etikettenspenders (18) ein Etikett (8) auf einer
durch ein erstes Fenster (12) im Produktträger (4)
frei zugänglichen Vorderseite des Konsumprodukts
(6) angebracht wird und mittels eines zweiten Etiket-
tenspenders (22) ein weiteres Etikett (8) auf einer
durch ein zweites Fenster (14) im Produktträger (4)
frei zugänglichen Rückseite des Konsumprodukts
(6) angebracht wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Produktträger (4) mit dem ersten
Fenster (12) nach oben und dem zweiten Fenster
(14) nach unten transportiert wird.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Transport des Produktträ-
gers (4) kontinuierlich mit konstanter Geschwindig-
keit erfolgt und dass die Etiketten (8) an den Kon-
sumprodukten (6) während des Transports ange-
bracht werden.

5 6 



EP 1 688 353 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

18. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Produktträger (4) zum An-
bringen der Etiketten (8) an den Konsumprodukten
(6) bis zum Stillstand abgebremst wird.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Etiketten (8) auf
die Konsumprodukte (6) aufgeklebt werden.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass in den Produktträger
(4) mehrere gegebenenfalls verschiedenartige Kon-
sumprodukte (6) in einem vorgegebenen Abstand
zueinander eingelegt und fixiert werden und dass
diese durch Anbringen von Etiketten (8) an ihrer Vor-
der- und Rückseite miteinander verbunden werden.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Konsumprodukte
(6) an einer Beschickungsstation in den Produktträ-
ger (4) eingesetzt und an einer Entnahmestation aus
ihm entnommen werden.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, dass der Produktträger (4)
in einem geschlossenen Kreislauf transportiert wird.
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